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Auf die Beschwerde der KlÃ¤gerin wird die Revision gegen das Urteil des
Landessozialgerichts Niedersachsen vom 7. Februar 2001 zugelassen.

GrÃ¼nde:

I

Die bis 1989 in ThÃ¼ringen wohnhafte KlÃ¤gerin macht seit ihrer Ã�bersiedlung
nach Emden Hinterbliebenenversorgung nach ihrem im Dezember 1945 getÃ¶teten
Ehemann geltend, der vor seinem Tod zuletzt in Gesellschaft von sowjetischen
Soldaten gesehen worden war. Wegen seiner Ermordung fanden Ermittlungen des
sowjetischen NKWD statt, Ã¼ber deren Ergebnis nichts bekannt ist. Den Antrag der
KlÃ¤gerin auf Witwenrente hat der Beklagte abgelehnt, das zusprechende Urteil des
Sozialgerichts Aurich wurde auf die Berufung des Beklagten durch das
Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen aufgehoben und die Klage abgewiesen,
weil sich ein EntschÃ¤digungstatbestand nach dem Bundesversorgungsgesetz
(BVG) nicht mit der erforderlichen GewiÃ�heit habe feststellen lassen. Auf die
Revision der KlÃ¤gerin verwies das Bundessozialgericht (BSG) die Rechtssache mit
Urteil vom 3. Februar 1999 an das LSG zurÃ¼ck: fÃ¼r die Feststellung eines
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EntschÃ¤digungstatbestandes nach dem BVG genÃ¼ge hier der Beweisgrad der
Glaubhaftmachung (Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit). Mit Urteil vom 7. Februar
2001 wies das LSG die Klage erneut ab; eine TÃ¶tung des Ehemanns der KlÃ¤gerin
durch sowjetische Soldaten, gegen die allerdings ein Anfangsverdacht bestehe, sei
nicht wahrscheinlich. Gegen dieses Urteil richtet sich die erneute
Nichtzulassungsbeschwerde der KlÃ¤gerin, die ua geltend macht, das BSG habe die
Sache an das LSG zurÃ¼ckverwiesen, weil es als Revisionsinstanz an der
Anwendung der "Beweiserleichterungsklausel des Â§ 15 KOV-Verfahrensgesetz"
gehindert gewesen sei, das LSG habe den "Hinweis auf Â§ 15 KOV-
Verfahrensgesetz" aber nicht aufgegriffen.

II

Die Beschwerde ist, soweit mit ihr (auch) ein Verfahrensfehler des LSG gerÃ¼gt
wird, zulÃ¤ssig. Zur Geltendmachung eines Verfahrensfehlers genÃ¼gt es, wenn
ein Verhalten oder Vorgehen des LSG unter Angabe von Tatsachen gerÃ¼gt wird,
die in sich verstÃ¤ndlich den behaupteten Verfahrensfehler ergeben (vgl BSG SozR
1500 Â§ 160a Nr 14). Diesem Erfordernis genÃ¼gt die KlÃ¤gerin mit dem
Vorbringen, das LSG habe den vom Senat in seinem zurÃ¼ckverweisenden Urteil
vom 3. Februar 1999 (BSGE 83, 279 = SozR 3-3900 Â§ 15 Nr 2) gegebenen Hinweis
auf Â§ 15 des Gesetzes Ã¼ber das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung (KOVVfG) nicht aufgegriffen.

Die Beschwerde ist auch begrÃ¼ndet. Die RÃ¼ge der KlÃ¤gerin ist dahin zu
verstehen, das LSG habe bei seiner erneuten Entscheidung die Beweise nicht nach
dem ihm vom Senat in der vorgenannten Entscheidung vorgegebenen, ua aus Â§ 15
KOVVfG hergeleiteten BeweismaÃ�stab (Glaubhaftmachung) gewÃ¼rdigt, sondern
nach einem anderen, fÃ¼r die KlÃ¤gerin ungÃ¼nstigeren. Der gerÃ¼gte
Verfahrensmangel liegt auch tatsÃ¤chlich vor. Das LSG ist bei seiner erneuten
Entscheidung statt von dem ihm vorgegebenen BeweismaÃ�stab der
Glaubhaftmachung von dem der Wahrscheinlichkeit ausgegangen. Das LSG hat
dadurch die in Â§ 170 Abs 5 Sozialgerichtsgesetz (SGG) vorgeschriebene Bindung
der Instanzgerichte an die rechtliche Beurteilung des Revisionsgerichts unbeachtet
gelassen. Dies stellt einen Verfahrensfehler dar (vgl Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl,
RdNr 10 zu Â§ 160 mwN; Kummer, Die Nichtzulassungsbeschwerde, 1990, RdNr 177
unter Hinweis auf BVerwG in Buchholz 310 Â§ 132 VwGO Nr 154).

Das soziale EntschÃ¤digungsrecht kennt drei BeweismaÃ�stÃ¤be, von denen der
dem LSG vorgegebene BeweismaÃ�stab der Glaubhaftmachung der mildeste ist
(vgl BSGE 45, 1, 9 f). GrundsÃ¤tzlich bedÃ¼rfen beweispflichtige Tatsachen des
Vollbeweises, dh der an GewiÃ�heit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Eine Tatsache
ist bewiesen, wenn sie in so hohem Grade wahrscheinlich ist, daÃ� alle UmstÃ¤nde
des Falles nach vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des Verfahrens
und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sind, die volle richterliche
Ã�berzeugung zu begrÃ¼nden (vgl auch Meyer-Ladewig, aaO, RdNr 5 zu Â§ 118,
RdNr 3 zu Â§ 128 mwN). GegenÃ¼ber dem Vollbeweis rÃ¤umen bestimmte
gesetzliche Vorschriften dem Anspruchsberechtigten ausdrÃ¼cklich Milderungen
der Beweisanforderungen ein. So begnÃ¼gt sich der Gesetzgeber in Â§ 1 Abs 3 BVG
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(und in Parallelbestimmungen des sozialen EntschÃ¤digungsrechts) fÃ¼r den
Nachweis des ursÃ¤chlichen Zusammenhangs zwischen SchÃ¤digung und einer
GesundheitsstÃ¶rung als SchÃ¤digungsfolge mit dem Beweisgrad der
(hinreichenden) Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit in diesem Sinn ist dann
gegeben, wenn nach der geltenden Ã¤rztlichen wissenschaftlichen Lehrmeinung
mehr fÃ¼r als gegen einen ursÃ¤chlichen Zusammenhang spricht (vgl Fehl in Wilke,
Soziales EntschÃ¤digungsrecht, 7. Aufl, RdNr 65 mwN). Diese Definition des
Beweisgrades ist der Fragestellung nach dem wesentlichen ursÃ¤chlichen
Zusammenhang angepaÃ�t, die nur entweder mit ja oder mit nein beantwortet
werden kann. Wahrscheinlich ist nach anderer Definition diejenige MÃ¶glichkeit, der
nach sachgerechter AbwÃ¤gung aller wesentlichen UmstÃ¤nde gegenÃ¼ber jeder
anderen MÃ¶glichkeit ein deutliches Ã�bergewicht zukommt. Es muÃ� sich unter
WÃ¼rdigung des Beweisergebnisses ein solcher Grad von Wahrscheinlichkeit
ergeben, daÃ� ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen MÃ¶glichkeit ausscheiden
(BSGE 45, 9 ff = SozR 3900 Â§ 40 Nr 9; vgl auch fÃ¼r das Unfallversicherungsrecht:
BSGE 45, 285, 287; s a Urteil vom 1. Februar 1996 â�� 2 RU 10/95 USK 96198
mwN). Der BeweismaÃ�stab der Wahrscheinlichkeit wird im sozialen
EntschÃ¤digungsrecht auch sonst gelegentlich verwendet (vgl zB Â§ 30 Abs 5, Â§
40a Abs 2 BVG; Â§ 3 Abs 4 und Â§ 7 Abs 2 BSchAV). Es muÃ� hier nicht im einzelnen
entschieden werden, was unter Wahrscheinlichkeit im jeweiligen
Normzusammenhang zu verstehen ist. Denn allgemein gilt, daÃ� die Anforderungen
an die Wahrscheinlichkeit grundsÃ¤tzlich hÃ¶her sind als diejenigen an die
Glaubhaftmachung (vgl auch BSG Urteil vom 24. Februar 1988 â�� 2 RU 30/87 USK
8825). Das ergibt sich auch daraus, daÃ� fÃ¼r die Wahrscheinlichkeit ein
"deutliches" Ã�bergewicht fÃ¼r die in Betracht kommende MÃ¶glichkeit gefordert
wird und daÃ� die Wahrscheinlichkeit bei (ernsten) Zweifeln hinsichtlich einer
anderen MÃ¶glichkeit entfÃ¤llt, wÃ¤hrend fÃ¼r die Glaubhaftmachung ("gewisse")
Zweifel unschÃ¤dlich sind.

Bei der â�� hier zugrunde zu legenden â�� Glaubhaftmachung handelt es sich um
den dritten, mildesten BeweismaÃ�stab des Sozialrechts. Er gelangt im
EntschÃ¤digungsrecht unter bestimmten Voraussetzungen subsidiÃ¤r ("wenn", dh
soweit Unterlagen nicht vorhanden, nicht zu beschaffen oder ohne Verschulden des
Antragstellers oder seiner Hinterbliebenen verlorengegangen sind) fÃ¼r den
Nachweis der mit der SchÃ¤digung zusammenhÃ¤ngenden Tatsachen zur
Anwendung (Â§ 15 KOVVfG). Dabei kÃ¶nnen, wenn der Tod als SchÃ¤digungsfolge
geltend gemacht wird und zusÃ¤tzlich bestimmte FÃ¤lle extremer Beweisnot
vorliegen (vgl BSG Urteil vom 3. Februar 1999 aaO), Angaben des Antragstellers aus
eigenem Wissen ausnahmsweise entbehrlich sein. In einem solchen Fall kÃ¶nnen
die mit der SchÃ¤digung zusammenhÃ¤ngenden Tatsachen wie nach sonstigen
diese Beweiserleichterung einrÃ¤umenden rechtlichen Vorschriften glaubhaft
gemacht werden (vgl dazu Â§ 23 Abs 1 Satz 2 SGB X und Urteil des Senats vom 3.
Februar 1999 aaO S 293 f). Glaubhaftmachung bedeutet das Dartun
Ã¼berwiegender Wahrscheinlichkeit, dh der guten MÃ¶glichkeit, daÃ� der Vorgang
sich so zugetragen hat, wobei durchaus gewisse Zweifel bestehen bleiben kÃ¶nnen
(BSGE 45, 9 ff; vgl auch BSG SozR 5070 Â§ 3 Nr 1 und â�� unverÃ¶ffentlichter â��
Beschluss vom 10. August 1989 â�� 4 BA 94/89). Dieser BeweismaÃ�stab ist durch
seine RelativitÃ¤t gekennzeichnet. Es muÃ� nicht, wie bei der Wahrscheinlichkeit
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des ursÃ¤chlichen Zusammenhanges, absolut mehr fÃ¼r als gegen die glaubhaft zu
machende Tatsache sprechen. Es reicht die gute MÃ¶glichkeit aus, dh es genÃ¼gt,
wenn bei mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden MÃ¶glichkeiten das Vorliegen
einer davon relativ am wahrscheinlichsten ist, weil nach GesamtwÃ¼rdigung aller
UmstÃ¤nde besonders viel fÃ¼r diese MÃ¶glichkeit spricht; von mehreren ernstlich
in Betracht zu ziehenden Sachverhaltsvarianten muÃ� den Ã¼brigen gegenÃ¼ber
einer das Ã�bergewicht zukommen. Wie bei den beiden anderen
BeweismaÃ�stÃ¤ben reicht die bloÃ�e MÃ¶glichkeit einer Tatsache nicht aus, die
Beweisanforderungen zu erfÃ¼llen, und ist das Gericht grundsÃ¤tzlich darin frei, ob
es die Beweisanforderungen als erfÃ¼llt ansieht (Freiheit der richterlichen
BeweiswÃ¼rdigung â�� Â§ 128 Abs 1 Satz 1 SGG).

Das LSG hat seiner Entscheidung nicht den MaÃ�stab der Glaubhaftmachung, dh
der "Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit" oder der "guten MÃ¶glichkeit", sondern
den der Wahrscheinlichkeit zugrunde gelegt. Zwar leitet es seine
BeweiswÃ¼rdigung mit dem Satz ein, "davon" (daÃ� die TÃ¶tung des Ehemannes
der KlÃ¤gerin durch sowjetische BesatzungsangehÃ¶rige Ã¼berwiegend
wahrscheinlich wÃ¤re) "kann jedoch nicht ausgegangen werden". In der weiteren
PrÃ¼fung bezeichnet jedoch wiederholt die "TÃ¤terschaft" sowjetischer
MilitÃ¤rangehÃ¶riger als "nicht wahrscheinlich", womit es erkennen lÃ¤Ã�t, daÃ� es
nicht den milderen BeweismaÃ�stab der Glaubhaftigkeit oder "Ã¼berwiegenden
Wahrscheinlichkeit", sondern den strengeren der Wahrscheinlichkeit anlegt. Ob nur
die gute MÃ¶glichkeit vorliegt, daÃ� der Ehemann der KlÃ¤gerin einem
TÃ¶tungsdelikt sowjetischer Soldaten zum Opfer gefallen ist, hat das LSG nicht
geprÃ¼ft. Es lÃ¤Ã�t sich nicht ausschlieÃ�en, daÃ� das LSG, hÃ¤tte es seiner
BeweiswÃ¼rdigung den zutreffenden BeweismaÃ�stab zugrunde gelegt, zu anderen
Ergebnissen gekommen wÃ¤re.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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